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SATZUNG 

Heimatverein Neuhaus am Rennweg e.V. 
 

§ 1 - Name und Sitz 

(1) Der Verein führt den Namen „Heimatverein Neuhaus am Rennweg“ und soll in das Vereinsregister 
des zuständigen Amtsgerichtes eingetragen werden; nach der Eintragung trägt er den Zusatz „e.V.“. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Neuhaus am Rennweg. 

§ 2 – Zweck des Vereins 

(1) Der Verein fördert die Heimatpflege und Heimatkunde in Neuhaus am Rennweg und der näheren 
Umgebung.  

(2) Der Verein pflegt die Neuhäuser Mundart und sorgt für deren Fortbestand. 

(3) Der Verein fördert bei Verwirklichung des Satzungszweckes auch den Kontakt zwischen den 
Generationen.  

(4) Der Verein erstrebt diese Ziele in guter Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden und Vereinen. 

(5) Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell neutral. 

§ 3 - Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes 
»Steuerbegünstigte Zwecke« der Abgabenordnung (§§ 51 – 68 AO) in der jeweils gültigen Fassung.  

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

§ 4 - Gewinnverwendung und Begünstigungsverbot 

(1) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

(2) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(3) Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins 
keinen Anteil am Vereinsvermögen. 

§ 4 - Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede voll geschäftsfähige, natürliche Person und juristische Person werden. 
Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist an den Vorstand zu richten, der über die Aufnahme 
beschließt. Eine Ablehnung der Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen erfolgen. 

(2) Der Mitgliedsbeitrag wird durch die Mitgliederversammlung festgesetzt. 

(3) Die Mitgliedschaft endet 

a) durch Tod oder – bei juristischen Personen – durch Auflösung, 

b) durch Austritt, 

c) durch Ausschluss, 

d) durch Streichung in der Mitgliederliste. 

(4) Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand mit einer 
Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres. Ein Mitglied kann, wenn es gegen die 
Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein 
ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer 
angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich persönlich vor dem Vorstand oder schriftlich zu 
rechtfertigen. Gegen den Beschluss des Vorstandes kann binnen einer Frist von einem Monat nach 
Zugang der Ausschlusserklärung Einspruch bei der Mitgliederversammlung eingelegt werden. Bis zur 
Entscheidung der Mitgliederversammlung ruhen die Rechte des Mitglieds. Die Streichung aus der 
Mitgliederliste erfolgt durch den Vorstand. Sie kann erfolgen, wenn das Mitglied mit seinem 
Mitgliedsbeitrag länger als drei Monate in Verzug ist und trotz Mahnung den Rückstand nicht 
innerhalb von zwei Wochen ausgeglichen hat. In der Mahnung muss das Mitglied auf die 
bevorstehende Streichung aus der Mitgliederliste hingewiesen werden. 

§ 5 - Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 

a) Die Mitgliedsversammlung 

b) Der Vorstand 
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§ 6 - Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus den Vereinsmitgliedern. 

(2) Mindestens einmal im Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt, und zwar bis 
spätestens den 30. April. Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 

a) die Wahl des Vorstandes, 

b) Entscheidung über die Berufung eines ausgeschlossenen Mitglieds, 

c) Entgegennahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung, 

d) Entlastung des Vorstandes, 

e) Wahl der Rechnungsprüfer, 

f) Änderung der Satzung, 

g) Auflösung des Vereins. 

(3) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienen Mitglieder 
beschlussfähig. 

(4) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes oder seinem Stellvertreter mit 
einer Frist von 10 Tagen unter Angabe der Tagesordnung schriftlich eingeladen. Die 
Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn 1/3 der Mitglieder dieses verlangen. Die 
Tagesordnung kann durch Mehrheitsbeschluss der Mitgliederversammlung in der Sitzung ergänzt 
oder geändert werden; dies gilt nicht für Satzungsänderungen. 

(5) Jedes Mitglied kann sich mit schriftlicher Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten lassen. 

(6) Der Vorsitzende des Vorstandes oder sein Stellvertreter leiten die Versammlung. 

(7) Bei der Abstimmung hat jedes Mitglied eine Stimme. Stimmenthaltungen gelten als ungültige 
Stimmen. 

(8) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der gültigen Stimmen 
gefasst. Beschlüsse über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins bedürfen einer 2/3-
Mehrheit der gültigen Stimmen. Bei Wahlen ist derjenige gewählt, der die meisten Stimmen auf sich 
vereinigt. 

(9) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Sitzungsleiter 
und von einem anderen Vorstandsmitglied gegenzuzeichnen ist. Das Protokoll ist in der nächsten 
Mitgliederversammlung zu verlesen und zur Abstimmung zu bringen. 

§ 7 - Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und seinem Stellvertreter. Der Vorstand wird auf  
2 Kalenderjahre gewählt, jedoch bleiben die Vorstandsmitglieder so lange im Amt, bis ein Nachfolger 
gewählt ist, allerdings längstens sechs Monate über den Ablauf der Amtszeit hinaus. Scheidet ein 
Mitglied des Vorstandes vorzeitig, z. B. durch Rücktritt oder Tod, aus, ist der Vorstand berechtigt ein 
kommissarisches Vorstandsmitglied zu berufen. Auf diese Weise bestimmte Vorstandsmitglieder 
bleiben bis zur nächsten Mitgliederversammlung im Amt. 

(2) Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig. 

(3) Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. 

(4) Der Vorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Vorsitzenden den Ausschlag. 

(5) Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins, die Ausführung der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung und die Verwaltung des Vereinsvermögens. 

(6) Der Vorsitzende ruft bei Bedarf, oder wenn zwei Vorstandsmitglieder es begehren, eine 
Vorstandssitzung unter Angabe der Tagesordnung ein. Er leitet die Vorstandssitzung. Über 
Beschlüsse des Vorstands ist ein Sitzungsprotokoll anzufertigen und von mindestens zwei 
vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedern zu unterschreiben. 
 

§ 8 - Das Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

§ 9 - Auflösung des Vereins 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das 
Vermögen des Vereins an die Stadt Neuhaus am Rennweg, die es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke im Sinne der Satzung zu verwenden hat. 
 

Vorstehender Satzungsinhalt wurde von der Gründungsversammlung  
am 7.Mai 2009 in Neuhaus am Rennweg beschlossen. 


